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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) 2017/284 DES RATES 

vom 17. Februar 2017 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 314/2004 über bestimmte restriktive Maßnahmen 
gegenüber Simbabwe 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 215, 

gestützt auf den Beschluss (GASP) 2017/288 des Rates zur Änderung des Beschlusses 2011/101/GASP über restriktive 
Maßnahmen gegen Simbabwe (1), 

auf gemeinsamen Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der Europäischen 
Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EG) Nr. 314/2004 des Rates (2) dient der Umsetzung des Beschlusses 2011/101/GASP des 
Rates (3) und sieht bestimmte Maßnahmen gegen Personen in Simbabwe vor, einschließlich des Einfrierens ihrer 
Vermögenswerte. 

(2)  Zu dem Verbot des Verkaufs, der Lieferung, der Weitergabe und der Ausfuhr von zur internen Repression 
verwendbarer Ausrüstung sollte eine Ausnahme vorgesehen werden, um nach der Annahme des Beschlusses 
(GASP) 2017/288 in geeigneten Fällen die Erteilung von Genehmigungen für bestimmte Ausrüstungen für den 
zivilen Gebrauch im Rahmen von Bergbau- oder Infrastrukturprojekten zu ermöglichen. 

(3)  Zur Umsetzung des Beschlusses (GASP) 2017/288 ist daher eine Regelung auf Unionsebene erforderlich, 
insbesondere um seine einheitliche Anwendung durch die Wirtschaftsbeteiligten in allen Mitgliedstaaten zu 
gewährleisten. 

(4)  Die Verordnung (EG) Nr. 314/2004 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 314/2004 wird wie folgt geändert:  

1. Der folgende Artikelwird eingefügt: 

„Artikel 4a 

(1) Abweichend von Artikel 3 kann die in Anhang II aufgeführte zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem 
der Ausführer niedergelassen ist, oder des Mitgliedstaats, von dem aus die Explosivstoffe und die zugehörige 
Ausrüstung geliefert werden, unter den ihr angemessen erscheinenden Bedingungen den Verkauf, die Lieferung, die 
Weitergabe oder die Ausfuhr der in Anhang I Nummer 4 aufgeführten Explosivstoffen und der zugehörigen 
Ausrüstung sowie finanzielle und technische Hilfe genehmigen, sofern die Explosivstoffe und die zugehörige 
Ausrüstung ausschließlich für den zivilen Gebrauch im Rahmen von Bergbau- und Infrastrukturprojekten bestimmt 
sind und eingesetzt werden. 
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(2) Die in diesem Artikel genannte Genehmigung wird nach den Vorgaben des Artikels 11 der Verordnung (EG) 
Nr. 428/2009 erteilt. Die Genehmigung ist in der gesamten Union gültig. 

(3) Die Ausführer übermitteln der zuständigen Behörde alle für die Prüfung ihres Antrags auf Erteilung einer 
Genehmigung erforderlichen Angaben. 

(4) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission mindestens zwei 
Wochen im Voraus über seine Absicht, eine Genehmigung nach Absatz 1 dieses Artikels zu erteilen.“  

2. Anhang I erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 17. Februar 2017. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
E. BARTOLO  
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ANHANG 

„ANHANG I 

Liste der zur internen Repression verwendbaren Ausrüstungen nach Artikel 3  

1. Handfeuerwaffen, Munition und Zubehör hierfür wie folgt:  

1.1. Handfeuerwaffen, die nicht von den Nummern ML 1 und ML 2 der Gemeinsamen Militärgüterliste der EU 
erfasst werden;  

1.2. Munition, besonders konstruiert für die in Nummer 1.1 aufgeführten Handfeuerwaffen, sowie besonders 
konstruierte Bestandteile hierfür;  

1.3. Waffenzielgeräte, die nicht von der Gemeinsamen Militärgüterliste der EU erfasst werden.  

2. Bomben und Granaten, die nicht von der Gemeinsamen Militärgüterliste der EU erfasst werden.  

3. Fahrzeuge wie folgt:  

3.1. mit einem Wasserwerfer ausgerüstete Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert zum Zwecke der 
Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen;  

3.2. Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert, um zur Abwehr von Angreifern Stromstöße abgeben zu 
können;  

3.3. Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert für die Beseitigung von Barrikaden, einschließlich 
Baumaschinen mit ballistischem Schutz;  

3.4. Fahrzeuge, besonders konstruiert für den Transport oder die Überstellung von Strafgefangenen und/oder 
inhaftierten Personen;  

3.5. Fahrzeuge, besonders konstruiert für die Errichtung mobiler Absperrungen;  

3.6. Bestandteile der in den Nummern 3.1 bis 3.5 aufgeführten Fahrzeuge, besonders konstruiert zum Zwecke der 
Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen. 

Anmerkung 1: Diese Nummer erfasst nicht Fahrzeuge, die speziell für Zwecke der Brandbekämpfung konstruiert 
sind. 

Anmerkung 2: Für die Zwecke der Nummer 3.5 umfasst der Begriff „Fahrzeuge“ auch Anhänger.  

4. Explosivstoffe und zugehörige Ausrüstung wie folgt:  

4.1. Geräte und Einrichtungen, die speziell zur Auslösung von Explosionen durch elektrische oder sonstige Mittel 
konstruiert sind, einschließlich Zündvorrichtungen, Sprengkapseln, Zünder, Zündverstärker, Sprengschnüre, 
sowie speziell hierfür konstruierte Bauteile, ausgenommen speziell für einen bestimmten gewerblichen Einsatz 
konstruierte Geräte und Einrichtungen, wobei die Explosivstoffe die Betätigung oder Auslösung von anderen 
Geräten oder Einrichtungen bewirken, deren Funktion nicht die Herbeiführung von Explosionen ist (z. B. 
Airbag-Füllvorrichtungen, Überspannungsvorrichtungen an Schaltelementen von Sprinkleranlagen);  

4.2. Schneidladungen, die nicht von der Gemeinsamen Militärgüterliste der EU erfasst werden;  

4.3. Andere Explosivstoffe, die nicht von der Gemeinsamen Militärgüterliste der EU erfasst werden, und zugehörige 
Stoffe wie folgt: 

a)  Amatol; 

b)  Nitrozellulose (mit mehr als 12,5 % Stickstoff); 

c)  Nitroglykol; 

d)  Pentaerythrittetranitrat (PETN); 

e)  Pikrylchlorid; 

f)  2,4,6-Trinitrotoluol (TNT). 
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5. Schutzausrüstung, die nicht von Nummer ML 13 der Gemeinsamen Militärgüterliste der EU erfasst wird, wie folgt:  

5.1. Körperpanzer mit ballistischem Schutz und/oder Stichschutz;  

5.2. Helme mit ballistischem Schutz und/oder Splitterschutz, Schutzhelme, Schutzschilde und ballistische 
Schutzschilde 

Anmerkung: Diese Nummer erfasst nicht: 

—  speziell für Sportzwecke konstruierte Ausrüstungen, 

—  speziell für Arbeitsschutzerfordernisse konstruierte Ausrüstungen.  

6. Andere als die in Nummer ML 14 der Gemeinsamen Militärgüterliste erfassten Simulatoren für das Training im 
Gebrauch von Handfeuerwaffen und hierfür besonders entwickelte Software.  

7. Andere als die in der Gemeinsamen Militärgüterliste der EU erfassten Nachtsicht- und Wärmebildausrüstungen sowie 
Bildverstärkerröhren.  

8. Bandstacheldraht.  

9. Militärmesser, Kampfmesser und Bajonette mit einer Klingenlänge von mehr als 10 cm.  

10. Herstellungsausrüstung, die besonders für die Herstellung der in dieser Liste aufgeführten Güter konstruiert wurde.  

11. Spezifische Technologie für die Entwicklung, Herstellung oder Verwendung der in dieser Liste aufgeführten Güter.“  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/285 DER KOMMISSION 

vom 15. Februar 2017 

zur Einreihung bestimmter Waren in die Kombinierte Nomenklatur 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur 
Festlegung des Zollkodex der Union (1), insbesondere auf Artikel 57 Absatz 4 und Artikel 58 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Um die einheitliche Anwendung der Kombinierten Nomenklatur im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 
des Rates (2) zu gewährleisten, sind Vorschriften für die Einreihung der im Anhang dieser Verordnung 
aufgeführten Waren zu erlassen. 

(2)  In der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 sind allgemeine Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten 
Nomenklatur festgelegt. Diese Vorschriften gelten auch für die Auslegung jeder anderen Nomenklatur, die die 
Kombinierte Nomenklatur — auch nur teilweise oder unter etwaiger Hinzufügung von Unterteilungen — 
übernimmt und die aufgrund besonderer Regelungen der Union aufgestellt wurde, um tarifliche oder sonstige 
Maßnahmen im Rahmen des Warenverkehrs anzuwenden. 

(3)  In Anwendung dieser allgemeinen Vorschriften sind die in Spalte 1 der Tabelle im Anhang dieser Verordnung 
genannten Waren mit den in Spalte 3 genannten Begründungen in den in Spalte 2 der Tabelle angegebenen KN- 
Code einzureihen. 

(4)  Es ist angemessen vorzusehen, dass die verbindlichen Zolltarifauskünfte, die für die von dieser Verordnung 
betroffenen Waren erteilt wurden und mit dieser Verordnung nicht übereinstimmen, während eines bestimmten 
Zeitraums von dem Inhaber gemäß Artikel 34 Absatz 9 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Rates weiterhin 
verwendet werden können. Dieser Zeitraum sollte auf drei Monate festgelegt werden. 

(5)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den 
Zollkodex — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Spalte 1 der Tabelle im Anhang beschriebenen Waren werden in die Kombinierte Nomenklatur unter den in 
Spalte 2 der Tabelle genannten KN-Code eingereiht. 

Artikel 2 

Verbindliche Zolltarifauskünfte, die mit dieser Verordnung nicht übereinstimmen, können gemäß Artikel 34 Absatz 9 
der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 während eines Zeitraums von drei Monaten ab Inkrafttreten dieser Verordnung 
weiterhin verwendet werden. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 15. Februar 2017 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
Stephen QUEST 

Generaldirektor 

Generaldirektion Steuern und Zollunion   

ANHANG 

Warenbezeichnung Einreihung 
(KN-Code) Begründung 

(1) (2) (3) 

Ein ferngesteuerter Hubschrauber mit mehreren 
Rotoren (eine sogenannte Drohne) mit einer Dia
gonalen von 35 cm und einem Gewicht von 
1 030 g, mit einer Fernsteuerung in einer Verpa
ckung für den Einzelhandel aufgemacht. 

Der Hubschrauber verfügt über ein Stabilisie
rungssystem, Wi-Fi und ein GPS-Modul. Die ma
ximale Fluggeschwindigkeit beträgt etwa 
54 km/h und die Flugdauer 25 Minuten. 

Die Fernsteuerung sendet auf einer Frequenz von 
2,4 GHz und wird mit vier Batterien betrieben. 

Der Hubschrauber wird mithilfe der Fernsteue
rung (im Freien) über eine Entfernung von bis zu 
1 000 m gesteuert. 

8802 11 00 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschrif
ten 1 und 6 für die Auslegung der Kombinierten 
Nomenklatur sowie nach dem Wortlaut der KN- 
Codes 8802 und 8802 11 00. 

Da der Hubschrauber mit fortschrittlichen Flug
systemen ausgestattet ist und eine beträchtliche 
Höchstgeschwindigkeit erzielt, kann diese Ware 
nicht als Spielzeug im Sinne der Position 9503 
angesehen werden. 

Der Hubschrauber ist daher als Hubschrauber 
mit einem Leergewicht von 2 000 kg oder weni
ger in den KN-Code 8802 11 00 einzureihen.   
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2017/286 DER KOMMISSION 

vom 17. Februar 2017 

zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1613 im Hinblick auf die Tierhalter in 
erdbebengeschädigten Gebieten Italiens 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (1), insbesondere auf 
Artikel 219 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 228, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Delegierte Verordnung (EU) 2016/1613 der Kommission (2) sollte durch das weltweite Ungleichgewicht 
zwischen Angebot und Nachfrage verursachte Marktstörungen im Milchsektor sowie Marktstörungen in anderen 
Tierhaltungssektoren beheben, insbesondere den Sektoren Schweinefleisch, Rindfleisch sowie Schaf- und 
Ziegenfleisch, die ebenfalls mit Marktschwierigkeiten zu kämpfen haben. 

(2)  Das Erdbeben in Mittelitalien vom 24. August 2016 verursachte schwere Personen- und Sachschäden, die in den 
erdbebengeschädigten Gebieten — überwiegend strukturschwachen Berggebieten, in denen der Tierhaltung 
erhebliche wirtschaftliche und soziale Bedeutung zufällt — zu außergewöhnlich gravierenden Marktstörungen 
führten. Die Region wird noch immer von Nachbeben und neuen Erschütterungen heimgesucht, weswegen die 
Gewährung der in der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1613 vorgesehenen Finanzhilfe für Italien besonders 
wichtig ist. 

(3)  Da der Betrag, der Italien gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1613 zugewiesen wird, lediglich einen 
geringen Betrag des den Tierhaltern in den erdbebengeschädigten Gebieten tatsächlich entstandenen Schadens 
ausgleicht, sollte Italien gestattet werden, diesen Landwirten zusätzliche Unterstützung zu leisten und die 
Unionsmittel aufzustocken. 

(4)  In der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1613 wurde der 30. September 2017 als die Frist für die 
entsprechenden Ausgaben festgesetzt, bis zu der diese Zahlungen für eine Unionsbeihilfe in Betracht kommen, 
doch war damals nicht bekannt, dass die besondere Lage in den erdbebengeschädigten Gebieten Italiens sich 
weiter verschlechtern würde. Es empfiehlt sich daher, diese Frist zu verlängern, damit die entsprechenden 
Ausgaben zu einem späteren Zeitpunkt getätigt werden können. 

(5)  Darüber hinaus sollte die Frist verlängert werden, bis zu der Italien die Gesamtbeträge der gewährten Beihilfen je 
Maßnahme, die Zahl und Art der Begünstigten sowie die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme mitteilen 
muss. 

(6)  Um sicherzustellen, dass die Tierhalter in Italiens erdbebengeschädigten Gebieten die Unterstützung möglichst 
schnell erhalten, sollte dafür gesorgt werden, dass Italien die Vorschriften der Delegierten Verordnung (EU) 
2016/1613 in der durch die vorliegende Verordnung geänderten Fassung unverzüglich anwenden kann. Diese 
Verordnung sollte daher am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Delegierte Verordnung (EU) 2016/1613 wird wie folgt geändert:  

1. In Artikel 1 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„In den erdbebengeschädigten Gebieten Italiens allerdings kommen die Ausgaben aufgrund von Zahlungen an 
Tierhalter im Rahmen dieser Verordnung nur dann für eine Unionsbeihilfe in Betracht, wenn die betreffenden 
Zahlungen bis spätestens 30. September 2018 getätigt werden.“ 
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2. In Artikel 2 werden folgende Unterabsätze angefügt: 

„Zusätzlich zu der in Unterabsatz 1 genannten Unterstützung kann in Italien eine zusätzliche Unterstützung für 
Tierhalter in erdbebengeschädigten Gebieten bis zu einer Höhe von maximal 100 % des im Anhang festgesetzten 
Betrags gewährt werden. 

Die zusätzliche Unterstützung für Tierhalter in den erdbebengeschädigten Gebieten Italiens ist bis spätestens 
30. September 2018 zu zahlen.“  

3. In Artikel 3 Buchstabe b wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„In Bezug auf die Unterstützung von Tierhaltern in erdbebengeschädigten Gebieten allerdings teilt Italien der 
Kommission die Gesamtbeträge der gewährten Beihilfen je Maßnahme, die Zahl und Art der Begünstigten sowie die 
Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme bis spätestens 15. Oktober 2018 mit.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 17. Februar 2017 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/287 DER KOMMISSION 

vom 17. Februar 2017 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (1), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungser
zeugnisse aus Obst und Gemüse (2), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der 
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Werte bei Einfuhren aus Drittländern zu berücksich
tigenden Kriterien sind in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in ihrem Anhang XVI Teil A 
aufgeführten Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt. 

(2)  Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Tageswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im 
Anhang der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 17. Februar 2017 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
Jerzy PLEWA 

Generaldirektor 

Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung  
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 IL  337,2 

MA  108,3 

TN  194,0 

TR  126,9 

ZZ  191,6 

0707 00 05 MA  79,2 

TR  184,4 

ZZ  131,8 

0709 91 00 EG  128,6 

ZZ  128,6 

0709 93 10 MA  58,6 

TR  175,4 

ZZ  117,0 

0805 10 22, 0805 10 24, 
0805 10 28 

EG  51,5 

IL  74,6 

MA  45,3 

TN  49,5 

TR  76,2 

ZZ  59,4 

0805 21 10, 0805 21 90, 
0805 29 00 

EG  88,5 

IL  127,8 

JM  122,7 

MA  92,4 

TR  86,8 

ZZ  103,6 

0805 22 00 IL  115,2 

MA  98,4 

ZZ  106,8 

0805 50 10 EG  82,4 

TR  74,5 

ZZ  78,5 

0808 10 80 CN  128,2 

US  115,7 

ZZ  122,0 

0808 30 90 CL  163,7 

CN  102,6 

ZA  115,6 

ZZ  127,3 

(1)  Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1106/2012 der Kommission vom 27. November 2012 zur Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 471/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken des Außenhandels 
mit Drittländern hinsichtlich der Aktualisierung des Verzeichnisses der Länder und Gebiete (ABl. L 328 vom 28.11.2012, S. 7). Der 
Code „ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.  
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS (GASP) 2017/288 DES RATES 

vom 17. Februar 2017 

zur Änderung des Beschlusses 2011/101/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Simbabwe 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Rat hat am 15. Februar 2011 den Beschluss 2011/101/GASP über restriktive Maßnahmen gegen 
Simbabwe (1) angenommen. 

(2)  Es sollte eine Ausnahme vom Verbot des Verkaufs, der Lieferung, der Weitergabe oder der Ausfuhr von zur 
internen Repression verwendbarer Ausrüstung eingeführt werden, um den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe 
oder die Ausfuhr bestimmter Gegenstände, die lediglich für den zivilen Gebrauch im Rahmen von Bergbau- oder 
Infrastrukturprojekten bestimmt sind, zu ermöglichen. 

(3)  Der Rat hat unter Berücksichtigung der politischen Entwicklungen in Simbabwe eine Überprüfung des 
Beschlusses 2011/101/GASP durchgeführt. 

(4)  Die restriktiven Maßnahmen gegen Simbabwe sollten bis zum 20. Februar 2018 verlängert werden. 

(5)  Die restriktiven Maßnahmen sollten für die sieben Personen und die eine Organisation, die in Anhang I des 
Beschlusses 2011/101/GASP aufgeführt sind, aufrechterhalten werden. Die Aussetzung der restriktiven 
Maßnahmen sollte für die in Anhang II des Beschlusses 2011/101/GASP aufgeführten fünf Personen verlängert 
werden. 

(6)  Der Beschluss 2011/101/GASP sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Beschluss 2011/101/GASP wird wie folgt geändert:  

1. In Artikel 3 wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Artikel 2 gilt nicht für den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr bestimmter, zur internen 
Repression verwendbarer Ausrüstung, wenn die Ausrüstung lediglich für den zivilen Gebrauch im Rahmen von 
Bergbau- oder Infrastrukturprojekten bestimmt ist, vorbehaltlich der Genehmigung im Einzelfall durch die 
zuständigen Behörden des ausführenden Mitgliedstaats.“  

2. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 10 

(1) Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

(2) Dieser Beschluss gilt bis zum 20. Februar 2018. 
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(1) Beschluss 2011/101/GASP des Rates vom 15. Februar 2011 über restriktive Maßnahmen gegen Simbabwe (ABl. L 42 vom 16.2.2011, 
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(3) Die in Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 5 Absätze 1 und 2 genannten Maßnahmen werden in Bezug auf die in 
Anhang II aufgeführten Personen bis zum 20. Februar 2018 ausgesetzt. 

(4) Dieser Beschluss wird fortlaufend überprüft und gegebenenfalls verlängert oder geändert, wenn der Rat der 
Auffassung ist, dass seine Ziele nicht erreicht wurden.“ 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 17. Februar 2017. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
E. BARTOLO  
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BESCHLUSS (GASP) 2017/289 DES RATES 

vom 17. Februar 2017 

zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2015/2005 zur Verlängerung des Mandats des 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union für Afghanistan 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 33 und Artikel 31 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Rat hat am 22. Juli 2013 den Beschluss 2013/393/GASP (1) zur Ernennung von Herrn Franz-Michael SKJOLD 
MELLBIN zum Sonderbeauftragten der Europäischen Union (im Folgenden „Sonderbeauftragter“) für Afghanistan 
angenommen. 

(2)  Der Rat hat am 10. November 2015 den Beschluss (GASP) 2015/2005 (2) zur Verlängerung des Mandats des 
Sonderbeauftragten bis zum 28. Februar 2017 angenommen. 

(3)  Am 12. Mai 2016 hat der Rat bekräftigt, dass die Union sich weiterhin für die Unterstützung der zivilen 
Polizeiarbeit in Afghanistan auch nach Abschluss der EUPOL Afghanistan im Jahr 2016 einsetzen wird. Der Rat 
betonte insbesondere, dass die Fortschritte Afghanistans in Bezug auf die Achtung, den Schutz und die Förderung 
der Menschenrechte, vor allem der Rechte von Frauen und Kindern, konsolidiert und weiter verbessert werden 
und durchgängig in alle Tätigkeiten der Regierung einfließen müssen. Diese Unterstützung sollte insbesondere 
über die Stärkung des Mandats des Sonderbeauftragten für Afghanistan erfolgen. 

(4)  Das Mandat des Sonderbeauftragten sollte um einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten verlängert werden. 

(5)  Der Sonderbeauftragte wird sein Mandat in einer Situation ausüben, die sich möglicherweise verschlechtern wird 
und die Erreichung der Ziele des auswärtigen Handelns der Union nach Artikel 21 des Vertrags behindern 
könnte — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Beschluss (GASP) 2015/2005 wird wie folgt geändert:  

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 1 

Der Sonderbeauftragte der Europäischen Union 

Das Mandat von Herrn Franz-Michael SKJOLD MELLBIN als Sonderbeauftragter für Afghanistan wird bis zum 
31. August 2017 verlängert. Der Rat kann auf der Grundlage einer Prüfung durch das Politische und Sicherheitspo
litische Komitee (PSK) und eines Vorschlags des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (im 
Folgenden ‚Hoher Vertreter‘) beschließen, das Mandat des Sonderbeauftragten früher zu beenden.“ 
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(1) Beschluss 2013/393/GASP des Rates vom 22. Juli 2013 zur Änderung des Beschlusses 2013/382/GASP zur Verlängerung des Mandats 
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2. Artikel 2 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 2 

Politische Ziele 

Der Sonderbeauftragte vertritt die Union und fördert die politischen Ziele der Union in Afghanistan in enger 
Abstimmung mit den Vertretern der Mitgliedstaaten in Afghanistan. Der Sonderbeauftragte hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 

a)  Er trägt zur Umsetzung der Gemeinsamen Erklärung der EU und Afghanistans, der EU-Strategie in Afghanistan 
2014-2016 sowie zur Entwicklung der neuen EU-Strategie in Afghanistan 2017-2020 und, soweit zweckmäßig, 
zur Umsetzung des Kooperationsabkommens über Partnerschaft und Entwicklung EU-Afghanistan und des Plans 
für ein gemeinsames Vorgehen Afghanistans und der EU in Migrationsfragen bei; 

b)  er unterstützt den politischen Dialog zwischen der Union und Afghanistan; 

c)  er unterstützt die zentrale Rolle der Vereinten Nationen (VN) in Afghanistan und leistet insbesondere einen Beitrag 
zu einer besser koordinierten internationalen Hilfe, wodurch die Umsetzung der Kommuniqués der Konferenzen 
von Bonn, Chicago, Tokio, London und Brüssel sowie der einschlägigen VN-Resolutionen gefördert wird; 

d)  er unterstützt den afghanischen Reformprozess mit dem Ziel, dass eine vertrauenswürdige und effiziente Polizei 
aufgebaut wird, die nach internationalen Standards im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit arbeitet und die 
Menschenrechte uneingeschränkt achtet.“  

3. Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

Mandat 

Zur Erfüllung des Mandats wird der Sonderbeauftragte in enger Zusammenarbeit mit den Vertretern der 
Mitgliedstaaten in Afghanistan wie folgt tätig: 

a)  Er fördert die Standpunkte der Union zu dem politischen Prozess und den politischen Entwicklungen in 
Afghanistan; 

b)  er unterhält enge Kontakte zu den einschlägigen afghanischen Institutionen, insbesondere der Regierung und dem 
Parlament sowie den lokalen Behörden, und unterstützt deren Entwicklung. Kontakte sollten auch zu anderen 
afghanischen politischen Gruppen und anderen einschlägigen Akteuren in Afghanistan unterhalten werden, 
insbesondere relevanten Akteuren der Zivilgesellschaft; 

c)  er unterhält enge Kontakte zu den einschlägigen internationalen und regionalen Interessenträgern in Afghanistan, 
insbesondere dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs der Vereinten Nationen und dem Hohen 
Zivilbeauftragten der Nordatlantikvertragsorganisation (NATO) sowie anderen wichtigen Partnern und 
Organisationen; 

d)  er nimmt Stellung zu den Fortschritten im Hinblick auf das Erreichen der Ziele der Gemeinsamen Erklärung der 
EU und Afghanistans, der EU-Strategie in Afghanistan 2014-2016, des Kooperationsabkommens über 
Partnerschaft und Entwicklung EU-Afghanistan und der Kommuniqués der Konferenzen von Bonn, Chicago, 
Tokio, London und Brüssel, und zwar insbesondere in folgenden Bereichen: 

i)  ziviler Kapazitätenaufbau, insbesondere auf subnationaler Ebene, 

ii)  verantwortungsvolle Staatsführung, Korruptionsbekämpfung sowie Schaffung der für das Vorhandensein von 
Rechtsstaatlichkeit erforderlichen Institutionen, insbesondere einer unabhängigen Justiz, 

iii)  Wahlrechts- und Verfassungsreformen, 

iv)  Reformen des Sicherheitssektors, einschließlich der Stärkung der Justizorgane und der Rechtsstaatlichkeit, der 
nationalen Armee und der nationalen Polizei, und insbesondere Entwicklung des zivilen Polizeidienstes, 

v)  Förderung des Wachstums, insbesondere durch Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums, 

vi)  Achtung der internationalen Menschenrechtsverpflichtungen Afghanistans, einschließlich der Achtung der 
Rechte von Personen, die einer Minderheit angehören, und der Rechte von Frauen und Kindern, 

vii)  Achtung der demokratischen Grundsätze und der Rechtsstaatlichkeit, 
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viii)  Förderung der Teilhabe von Frauen an der öffentlichen Verwaltung, an der Zivilgesellschaft und — im 
Einklang mit der Resolution 1325 (2000) des VN-Sicherheitsrates — an Friedensprozessen, 

ix)  Achtung der internationalen Verpflichtungen Afghanistans, einschließlich der Kooperation im Rahmen der 
internationalen Bemühungen zur Bekämpfung von Terrorismus, illegalem Drogenhandel, Menschenhandel 
sowie Verbreitung von Waffen und Massenvernichtungswaffen und dazugehörigem Material, 

x)  Erleichterung der humanitären Hilfe und der geregelten Rückkehr von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen 
und 

xi)  Verstärkung der Effizienz der Präsenz und der Tätigkeiten der Union in Afghanistan und Beitrag zur 

—  Erstellung des vom Rat geforderten Berichts über die Umsetzung der EU-Strategie in Afghanistan 2014- 
2016; 

—  Formulierung der neuen EU-Strategie in Afghanistan 2017-2020; 

—  Durchführung des Plans für ein gemeinsames Vorgehen Afghanistans und der EU in Migrationsfragen; 

e)  er unterstützt den Aufbau der Polizei in Afghanistan durch 

i)  Beobachtung und Beratung der afghanischen Behörden auf strategischer Ebene zur Verbesserung der 
langfristigen Entwicklung der Führungs- und Entscheidungsfähigkeit im Hinblick auf die Stärkung der zivilen 
Polizeiarbeit innerhalb der afghanischen Nationalpolizei (ANP); 

ii)  Beobachtung und Beratung des Innenministeriums in ausgewählten Fragen im Zusammenhang mit der Reform 
dieses Ministeriums und der Professionalisierung der afghanischen Nationalpolizei, wie Durchführung 
politischer Maßnahmen betreffend die bürger- und gemeinwesenorientierte Polizeiarbeit und die erkenntnis
gestützte Polizeiarbeit sowie die kriminalpolizeiliche Ermittlungstätigkeit; 

iii)  Beobachtung und Beratung des Zentrums für Korruptionsbekämpfung im Justizministerium im Hinblick auf 
den Aufbau von Kapazitäten und Fähigkeiten zur Bekämpfung der Korruption auf hochrangiger Ebene im 
öffentlichen Dienst; 

f)  er beteiligt sich aktiv an örtlichen Koordinierungsgremien wie dem Gemeinsamen Koordinierungs- und 
Überwachungsrat und unterrichtet dabei nichtteilnehmende Mitgliedstaaten uneingeschränkt über die auf diesen 
Ebenen gefassten Beschlüsse; 

g)  er nimmt an internationalen Konferenzen betreffend Afghanistan teil und erteilt Empfehlungen zu den dort zu 
vertretenden Standpunkten der Union in engem Benehmen mit den afghanischen Behörden und den wichtigsten 
internationalen Partnern; 

h)  er übernimmt eine aktive Rolle bei der Förderung der regionalen Zusammenarbeit durch einschlägige Initiativen, 
einschließlich des ‚Im Herzen Asiens‘/Istanbul-Prozesses und der Konferenz über regionale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit für Afghanistan (RECCA); 

i)  er trägt zur Umsetzung der Menschenrechtspolitik der Union und der Leitlinien der Union zu den 
Menschenrechten, insbesondere im Hinblick auf Frauen und Kinder in Konfliktgebieten, bei, indem er vor allem 
die diesbezüglichen Entwicklungen verfolgt und entsprechend tätig wird; 

j)  er unterstützt gegebenenfalls integrative Friedensprozesse unter afghanischer Führung, die auf dem 
Verhandlungsweg zu politischen Lösungen und zu einer dauerhaften Aussöhnung im Einklang mit Nummer 25 
des Kommuniqués der Teilnehmer der Brüsseler Afghanistan-Konferenz ‚Partnerschaft für Wohlstand und Frieden‘ 
führen.“  

4. In Artikel 5 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag zur Deckung der Ausgaben in Verbindung mit dem Mandat der 
Sonderbeauftragten für den Zeitraum vom 1. März 2017 bis zum 31. August 2017 beläuft sich auf 5 700 000 EUR.“  

5. Artikel 14 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 14 

Überprüfung 

Die Durchführung dieses Beschlusses und seine Kohärenz mit anderen von der Union in der Region geleisteten 
Beiträgen wird regelmäßig überprüft. Der Sonderbeauftragte unterbreitet dem Rat, dem Hohen Vertreter und der 
Kommission bis zum Ablauf seines Mandats einen umfassenden Bericht über die Ausführung des Mandats.“ 
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Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 17. Februar 2017 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
E. BARTOLO  
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2017/290 DES RATES 

vom 17. Februar 2017 

zur Änderung des Beschlusses 2009/935/JI hinsichtlich der Liste der Drittstaaten und dritten 
Organisationen, mit denen Europol Abkommen schließt 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf den Beschluss 2009/371/JI des Rates vom 6. April 2009 zur Errichtung des Europäischen Polizeiamts 
(Europol) (1), insbesondere auf Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a, 

gestützt auf den Beschluss 2009/934/JI des Rates vom 30. November 2009 zur Festlegung der Durchführungsbestim
mungen zur Regelung der Beziehungen von Europol zu anderen Stellen einschließlich des Austauschs von personen
bezogenen Daten und Verschlusssachen (2), insbesondere auf die Artikel 5 und 6, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (3), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Am 30. November 2009 hat der Rat den Beschluss 2009/935/JI (4) erlassen. 

(2)  Mit Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a des Beschlusses 2009/371/JI werden dem Rat Durchführungsbefugnisse zur 
Festlegung der Liste der Drittstaaten und dritten Organisationen, mit denen Europol Abkommen schließt, 
übertragen. Entsprechend den Beschlüssen 2009/371/JI und 2009/935/JI findet sich diese Liste im Anhang des 
Beschlusses 2009/935/JI. 

(3)  Es obliegt dem Verwaltungsrat von Europol, die Liste erforderlichenfalls zu überprüfen und darüber zu 
entscheiden, ob dem Rat Änderungen daran vorgeschlagen werden. 

(4)  Die neue Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) (im Folgenden „Europol- 
Verordnung“) findet ab dem 1. Mai 2017 Anwendung. Gemäß dem dem Vertrag über die Europäische Union und 
dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokoll Nr. 22 über die Position 
Dänemarks ist Dänemark weder durch die Europol-Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 
Daher wird Dänemark ab dem 1. Mai 2017 in Bezug auf Europol als Drittstaat angesehen. 

(5)  Angesichts der Bedeutung, die alle Parteien der Prävention und Bekämpfung von schwerer Kriminalität, von der 
mindestens zwei Mitgliedstaaten betroffen sind, Terrorismus und sonstigen Kriminalitätsformen, die ein 
gemeinsames Interesse verletzen, das Gegenstand eines Politikbereichs der Union ist, beimessen, ist es wichtig, die 
Zusammenarbeit zwischen Europol und Dänemark bei wichtigen Fragen sicherzustellen, um die Widerstands
fähigkeit der Union gegenüber Sicherheitsbedrohungen zu verstärken. 

(6)  Gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe c der Europol-Verordnung kann ein vor dem 1. Mai 2017 geschlossenes 
Kooperationsabkommen zwischen Europol und einem Drittstaat nach Artikel 23 des Beschlusses 2009/371/JI, 
das den Austausch personenbezogener Daten zulässt, als Grundlage für die Übermittlung personenbezogener 
Daten von Europol an einen Drittstaat dienen, soweit diese Datenübermittlung für die Erfüllung der Aufgaben 
von Europol erforderlich ist. 

(7)  Am 20. Dezember 2016 hat der Verwaltungsrat von Europol beschlossen, dem Rat zu empfehlen, Dänemark in 
die Liste aufzunehmen, und hat die operative Notwendigkeit dafür dargelegt, mit Dänemark ein Kooperations
abkommen zu schließen. 
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(8)  Um zu vermeiden, dass ab dem 1. Mai 2017 eine operative Lücke entsteht, wenn Dänemark sich nicht mehr als 
Mitgliedstaat an Europol beteiligt, ist es äußerst wichtig, dass Europol unverzüglich das Verfahren für den 
Abschluss eines Kooperationsabkommens mit Dänemark als einem Drittstaat einleitet. 

(9)  Dänemark ist durch den Beschluss 2009/371/JI gebunden und beteiligt sich daher an der Annahme und 
Anwendung des vorliegenden Beschlusses zur Durchführung des Beschlusses 2009/371/JI. 

(10)  Das Vereinigte Königreich und Irland sind durch den Beschluss 2009/371/JI gebunden und beteiligen sich daher 
an der Annahme und Anwendung des vorliegenden Beschlusses zur Durchführung des Beschlusses 2009/371/JI. 

(11)  Der Beschluss 2009/935/JI sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Nummer 1 des Anhangs des Beschlusses 2009/935/JI wird folgender Eintrag eingefügt: 

„—  Dänemark“. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Er wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 17. Februar 2017. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
E. BARTOLO  
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RECHTSAKTE VON GREMIEN, DIE IM RAHMEN 
INTERNATIONALER ÜBEREINKÜNFTE EINGESETZT 

WURDEN 

BESCHLUSS Nr. 2/2016 DES GEMISCHTEN LUFTVERKEHRSAUSSCHUSSES EUROPÄISCHE 
UNION/SCHWEIZ, DER DURCH DAS ABKOMMEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT UND DER SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT ÜBER DEN 

LUFTVERKEHR EINGESETZT WURDE, 

vom 8. Dezember 2016 

zur Ersetzung des Anhangs des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Luftverkehr [2017/291] 

DER LUFTVERKEHRSAUSSCHUSS EUROPÄISCHE UNION/SCHWEIZ — 

gestützt auf das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 
den Luftverkehr, im Folgenden das „Abkommen“, insbesondere auf Artikel 23 Absatz 4 — 

BESCHLIESST: 

Einziger Artikel 

Der Anhang des Abkommens erhält mit Wirkung vom 1. Februar 2017 die Fassung des Anhangs des vorliegenden 
Beschlusses. 

Genf, den 8. Dezember 2016 

Für den Gemischten Ausschuss 

Der Leiter der Delegation der Europäischen Union Der Leiter der schweizerischen Delegation 
Filip CORNELIS Christian HEGNER   
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ANHANG 

Für die Zwecke dieses Abkommens gilt Folgendes: 

—  Gemäß dem Vertrag von Lissabon, der am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten ist, tritt die Europäische Union an die 
Stelle der Europäischen Gemeinschaft, deren Rechtsnachfolgerin sie ist. 

—  In allen Fällen, in denen in Rechtsakten, die in diesem Anhang aufgeführt sind, auf die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union als deren Rechtsnachfolgerin oder auf das Erfordernis einer 
Bindung an diese Bezug genommen wird, ist diese Bezugnahme für die Zwecke dieses Abkommens so zu verstehen, 
dass sie auch auf die Schweiz oder das Erfordernis einer gleichen Bindung an sie verweist. 

—  Die Bezugnahmen auf die Verordnungen (EWG) Nr. 2407/92 und (EWG) Nr. 2408/92 des Rates in den Artikeln 4, 
15, 18, 27 und 35 des Abkommens sind als Verweise auf die Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zu verstehen. 

—  Unbeschadet des Artikels 15 schließt „Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft“ in den folgenden Richtlinien und 
Verordnungen der Gemeinschaft Luftfahrtunternehmen ein, die in der Schweiz über eine Betriebsbewilligung 
verfügen und dort ihre Hauptniederlassung sowie gegebenenfalls ihren eingetragenen Sitz gemäß den Bestimmungen 
der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 haben. Alle Bezugnahmen auf die Verordnung (EWG) Nr. 2407/92 sind als 
Verweise auf die Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 zu verstehen. 

—  Alle Bezugnahmen in den folgenden Rechtsvorschriften auf die Artikel 81 und 82 EGV oder auf die Artikel 101 
und 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sind als Bezugnahmen auf Artikel 8 und 9 
dieses Abkommens zu verstehen.  

1. Liberalisierung des Luftverkehrs und sonstige Regeln für die Zivilluftfahrt 

Nr. 1008/2008 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 über gemeinsame Vorschriften für 
die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft 

Nr. 2000/79 

Richtlinie des Rates vom 27. November 2000 über die Durchführung der von der Vereinigung Europäischer 
Fluggesellschaften (AEA), der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF), der European Cockpit Association 
(ECA), der European Regions Airline Association (ERA) und der International Air Carrier Association (IACA) 
geschlossenen Europäischen Vereinbarung über die Arbeitszeitorganisation für das fliegende Personal der 
Zivilluftfahrt 

Nr. 93/104 

Richtlinie des Rates vom 23. November 1993 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung, geändert durch: 

—  Richtlinie 2000/34/EG 

Nr. 437/2003 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Februar 2003 über die statistische Erfassung der 
Beförderung von Fluggästen, Fracht und Post im Luftverkehr 

Nr. 1358/2003 

Verordnung der Kommission vom 31. Juli 2003 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 437/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die statistische Erfassung der Beförderung von Fluggästen, Fracht und 
Post im Luftverkehr und zur Änderung der Anhänge I und II der genannten Verordnung 

Nr. 785/2004 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Versicherungsanforderungen an 
Luftfahrtunternehmen und Luftfahrzeugbetreiber, geändert durch: 

—  Verordnung (EU) Nr. 285/2010 der Kommission 
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Nr. 95/93 

Verordnung des Rates vom 18. Januar 1993 über gemeinsame Regeln für die Zuweisung von Zeitnischen auf 
Flughäfen in der Gemeinschaft (Artikel 1-12), geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 793/2004 

Nr. 2009/12 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2009 über Flughafenentgelte 

Nr. 96/67 

Richtlinie des Rates vom 15. Oktober 1996 über den Zugang zum Markt der Bodenabfertigungsdienste auf den 
Flughäfen der Gemeinschaft 

(Artikel 1-9, 11-23, 25) 

Nr. 80/2009 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Januar 2009 über einen Verhaltenskodex in Bezug 
auf Computerreservierungssysteme und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2299/89 des Rates  

2. Wettbewerbsregeln 

Nr. 1/2003 

Verordnung des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags 
niedergelegten Wettbewerbsregeln (Artikel 1-13, 15-45) 

(Insoweit diese Verordnung für die Durchführung dieses Abkommens von Belang ist. Die Aufnahme dieser 
Verordnung berührt nicht die Aufgabenteilung gemäß diesem Abkommen.) 

Nr. 773/2004 

Verordnung der Kommission vom 7. April 2004 über die Durchführung von Verfahren auf der Grundlage der 
Artikel 81 und 82 EGV durch die Kommission, geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 1792/2006 der Kommission 

—  Verordnung (EG) Nr. 622/2008 der Kommission 

Nr. 139/2004 

Verordnung des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen („EG- 
Fusionskontrollverordnung“) 

(Artikel 1-18, Artikel 19 Absätze 1 und 2, Artikel 20-23) 

Im Zusammenhang mit Artikel 4 Absatz 5 der Fusionskontrollverordnung gilt zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und der Schweiz Folgendes:  

(1) Bei einem Zusammenschluss gemäß der Definition des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004, der keine 
gemeinschaftsweite Bedeutung im Sinne des Artikels 1 dieser Verordnung hat und nach dem Wettbewerbsrecht 
mindestens dreier EG-Mitgliedstaaten und der Schweizerischen Eidgenossenschaft geprüft werden könnte, können 
die in Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung genannten Personen oder Unternehmen vor einer Anmeldung bei den 
zuständigen Behörden der EG-Kommission in einem begründeten Antrag mitteilen, dass der Zusammenschluss 
von der Kommission geprüft werden sollte. 
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(2) Die Europäische Kommission übermittelt der Schweizerischen Eidgenossenschaft unverzüglich sämtliche Anträge 
gemäß Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 und gemäß dem vorstehenden Absatz.  

(3) Lehnt die Schweizerische Eidgenossenschaft die beantragte Verweisung ab, ist die schweizerische 
Wettbewerbsbehörde weiterhin zuständig und der Fall wird nicht gemäß diesem Absatz verwiesen. 

Im Zusammenhang mit den in Artikel 4 Absätze 4 und 5, Artikel 9 Absätze 2 und 6 und Artikel 22 Absatz 2 der 
Fusionskontrollverordnung genannten Fristen gilt:  

(1) Die Europäische Kommission übermittelt alle im Zusammenhang mit Artikel 4 Absätze 4 und 5, Artikel 9 
Absätze 2 und 6 und Artikel 22 Absatz 2 relevanten Dokumente unverzüglich der schweizerischen 
Wettbewerbsbehörde.  

(2) Die Laufzeit der in Artikel 4 Absätze 4 und 5, Artikel 9 Absätze 2 und 6 und Artikel 22 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 genannten Fristen beginnt für die Schweizerische Eidgenossenschaft mit dem 
Eingang der jeweiligen Dokumente bei der schweizerischen Wettbewerbsbehörde. 

Nr. 802/2004 

Verordnung der Kommission vom 7. April 2004 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates 
über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (Artikel 1-24), geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 1792/2006 der Kommission 

—  Verordnung (EG) Nr. 1033/2008 der Kommission 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1269/2013 der Kommission. 

Nr. 2006/111 

Richtlinie der Kommission vom 16. November 2006 über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen 
den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen sowie über die finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter 
Unternehmen 

Nr. 487/2009 

Verordnung des Rates vom 25. Mai 2009 zur Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags auf bestimmte 
Gruppen von Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen im Luftverkehr  

3. Flugsicherheit 

Nr. 216/2008 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Februar 2008 zur Festlegung gemeinsamer 
Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit, zur Aufhebung 
der Richtlinie 91/670/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und der Richtlinie 2004/36/EG, geändert 
durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 690/2009 der Kommission 

—  Verordnung (EG) Nr. 1108/2009 

—  Verordnung (EU) Nr. 6/2013 der Kommission 

—  Verordnung (EU) 2016/4 der Kommission 

Die Agentur verfügt auch in der Schweiz über die ihr durch die Verordnung zugewiesenen Zuständigkeiten. 

Die Kommission verfügt auch in der Schweiz über die ihr zugewiesenen Zuständigkeiten bezüglich Entscheidungen 
gemäß Artikel 11 Absatz 2, Artikel 14 Absätze 5 und 7, Artikel 24 Absatz 5, Artikel 25 Absatz 1, Artikel 38 
Absatz 3 Buchstabe i, Artikel 39 Absatz 1, Artikel 40 Absatz 3, Artikel 41 Absätze 3 und 5, Artikel 42 Absatz 4, 
Artikel 54 Absatz 1 und Artikel 61 Absatz 3. 
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Unbeschadet der horizontalen Anpassung gemäß dem zweiten Gedankenstrich des Anhangs zum Abkommen 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Luftverkehr gelten die 
Verweise auf die „Mitgliedstaaten“ in Artikel 65 der Verordnung oder in den Bestimmungen des Beschlusses 
1999/468/EG, auf die in diesem Artikel Bezug genommen wird, nicht für die Schweiz. 

Die Verordnung ist nicht so auszulegen, dass der EASA die Zuständigkeit übertragen wird, im Rahmen internationaler 
Übereinkünfte im Namen der Schweiz für andere Zwecke zu handeln als zur Unterstützung bei der ihr aus solchen 
Übereinkünften erwachsenden Verpflichtungen. 

Der Wortlaut der Verordnung ist für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpassungen zu verstehen: 

a)  Artikel 12 wird wie folgt geändert: 

i)  In Absatz 1 werden nach den Wörtern „in der Gemeinschaft“ die Wörter „oder in der Schweiz“ eingefügt. 

ii)  In Absatz 2 Buchstabe a werden nach den Wörtern „in der Gemeinschaft“ die Wörter „oder in der Schweiz“ 
eingefügt. 

iii)  In Absatz 2 werden die Buchstaben b und c gestrichen. 

iv)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) Verhandelt die Gemeinschaft mit einem Drittland über den Abschluss eines Abkommens, in dem 
bestimmt wird, dass ein Mitgliedstaat oder die Agentur Bescheinigungen auf der Grundlage der von der 
Luftfahrtbehörde des betreffenden Drittlandes ausgestellten Bescheinigungen ausstellen können, bemüht sie 
sich darum, für die Schweiz ein Angebot für ein ähnliches Abkommen mit dem betreffenden Drittland zu 
erreichen. Die Schweiz bemüht sich ihrerseits darum, mit Drittländern Abkommen zu schließen, die denen der 
Gemeinschaft entsprechen.“ 

b)  In Artikel 29 wird folgender Absatz angefügt: 

„(4) Abweichend von Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 
Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften können schweizerische Staatsangehörige, die im Besitz ihrer vollen 
staatsbürgerlichen Rechte sind, vom Exekutivdirektor der Agentur auf Vertragsbasis eingestellt werden.“ 

c)  In Artikel 30 wird folgender Absatz angefügt: 

„Die Schweiz wendet auf die Agentur das Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union, 
das diesem Anhang als Anhang A angefügt ist, gemäß der Anlage zu Anhang A an.“ 

d)  In Artikel 37 wird folgender Absatz angefügt: 

„Die Schweiz beteiligt sich in vollem Umfang am Verwaltungsrat und hat dort die gleichen Rechte und Pflichten 
wie EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme des Stimmrechts.“ 

e)  In Artikel 59 wird folgender Absatz angefügt: 

„(12) Die Schweiz leistet den in Absatz 1 Buchstabe b genannten finanziellen Beitrag auf der Grundlage 
folgender Formel: 

S (0.2/100) + S [1 – (a + b) 0.2/100] c/C 

Dabei ist: 

S  = der Teil des Haushalts der Agentur, der nicht durch die in Absatz 1 Buchstaben c und d genannten 
Gebühren und Entgelte abgedeckt ist 

A  = Zahl der assoziierten Staaten 

b  = Zahl der EU-Mitgliedstaaten 

c  = Beitrag der Schweiz zum ICAO-Haushalt 

C  = Gesamtbeitrag der EU-Mitgliedstaaten und der assoziierten Staaten zum ICAO-Haushalt.“ 
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f)  In Artikel 61 wird folgender Absatz angefügt: 

„Die Bestimmungen für die Finanzkontrolle in der Schweiz im Hinblick auf die Teilnehmer an den Aktivitäten der 
Agentur durch die Gemeinschaft sind in Anhang B zu diesem Anhang niedergelegt.“ 

g)  Anhang II der Verordnung wird auf folgende Luftfahrzeuge als Produkte im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 
Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 der Kommission vom 24. September 2003 zur 
Festlegung der Durchführungsbestimmungen für die Erteilung von Lufttüchtigkeits- und Umweltzeugnissen für 
Luftfahrzeuge und zugehörige Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen sowie für die Zulassung von Entwicklungs- 
und Herstellungsbetrieben ausgedehnt (1): 

Luftfahrzeug — [HB-IMY, HB-IWY] — Muster Gulfstream G-IV 

Luftfahrzeug — [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] — Muster Gulfstream G-V 

Luftfahrzeug — [HB-ZCW, HB-ZDF] — Muster MD900. 

Nr. 1178/2011 

Verordnung der Kommission vom 3. November 2011 zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungs
verfahren in Bezug auf das fliegende Personal in der Zivilluftfahrt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates, geändert durch: 

—  Verordnung (EU) Nr. 290/2012 der Kommission 

—  Verordnung (EU) Nr. 70/2014 der Kommission 

—  Verordnung (EU) Nr. 245/2014 der Kommission 

—  Verordnung (EU) 2015/445 der Kommission 

—  Verordnung (EU) 2016/539 der Kommission 

Nr. 3922/91 

Verordnung des Rates vom 16. Dezember 1991 zur Harmonisierung der technischen Vorschriften und der 
Verwaltungsverfahren in der Zivilluftfahrt (Artikel 1-3, Artikel 4 Absätze 2, 5-11 und 13), geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 1899/2006 

—  Verordnung (EG) Nr. 1900/2006 

—  Verordnung (EG) Nr. 8/2008 der Kommission 

—  Verordnung (EG) Nr. 859/2008 der Kommission 

Nr. 996/2010 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 über die Untersuchung und 
Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der Richtlinie 94/56/EG, geändert 
durch: 

—  Verordnung (EU) Nr. 376/2014 

Nr. 104/2004 

Verordnung der Kommission vom 22. Januar 2004 zur Festlegung von Vorschriften für Organisation und Besetzung 
der Beschwerdekammer der Europäischen Agentur für Flugsicherheit 

Nr. 2111/2005 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2005 über die Erstellung einer 
gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung ergangen 
ist, sowie über die Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens und zur 
Aufhebung des Artikels 9 der Richtlinie 2004/36/EG 
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Nr. 473/2006 

Verordnung der Kommission vom 22. März 2006 zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen bezüglich der in 
Kapitel II der Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates genannten 
gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung ergangen 
ist 

Nr. 474/2006 

Verordnung der Kommission vom 22. März 2006 zur Erstellung der in Kapitel II der Verordnung (EG) 
Nr. 2111/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates genannten gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtun
ternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung ergangen ist, zuletzt geändert durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) 2016/963 der Kommission 

Nr. 1332/2011 

Verordnung der Kommission vom 16. Dezember 2011 zur Festlegung gemeinsamer Anforderungen für die Nutzung 
des Luftraums und gemeinsamer Betriebsverfahren für bordseitige Kollisionswarnsysteme, geändert durch: 

—  Verordnung (EU) 2016/583 der Kommission 

Nr. 646/2012 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 16. Juli 2012 mit Bestimmungen über Geldbußen und 
Zwangsgelder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 

Nr. 748/2012 

Verordnung der Kommission vom 3. August 2012 zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen für die Erteilung 
von Lufttüchtigkeits- und Umweltzeugnissen für Luftfahrzeuge und zugehörige Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen 
sowie für die Zulassung von Entwicklungs- und Herstellungsbetrieben, geändert durch: 

—  Verordnung (EU) Nr. 7/2013 der Kommission 

—  Verordnung (EU) Nr. 69/2014 der Kommission 

—  Verordnung (EU) 2015/1039 der Kommission 

—  Verordnung (EU) 2016/5 der Kommission 

Nr. 965/2012 

Verordnung der Kommission vom 5. Oktober 2012 zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungs
verfahren in Bezug auf das fliegende Personal in der Zivilluftfahrt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates, geändert durch: 

—  Verordnung (EU) Nr. 800/2013 der Kommission 

—  Verordnung (EU) Nr. 71/2014 der Kommission 

—  Verordnung (EU) Nr. 83/2014 der Kommission 

—  Verordnung (EU) Nr. 379/2014 der Kommission 

—  Verordnung (EU) 2015/140 der Kommission 

—  Verordnung (EU) 2015/1329 der Kommission 

—  Verordnung (EU) 2015/640 der Kommission 

—  Verordnung (EU) 2015/2338 der Kommission 

—  Verordnung (EU) 2016/1199 der Kommission 
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Nr. 2012/780 

Beschluss der Kommission vom 5. Dezember 2012 über Zugangsrechte für die gemäß Artikel 18 Absatz 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Untersuchung und Verhütung 
von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der Richtlinie 94/56/EG eingerichtete zentrale 
europäische Datenbank für Sicherheitsempfehlungen und Antworten auf Sicherheitsempfehlungen 

Nr. 628/2013 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 28. Juni 2013 über die Arbeitsweise der Europäischen Agentur für 
Flugsicherheit bei Inspektionen zur Kontrolle der Normung und für die Überwachung der Anwendung der 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 736/2006 der Kommission 

Nr. 139/2014 

Verordnung der Kommission vom 12. Februar 2014 zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungs
verfahren in Bezug auf Flugplätze gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates 

Nr. 319/2014 

Verordnung der Kommission vom 27. März 2014 über die von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit 
erhobenen Gebühren und Entgelte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 593/2007 

Nr. 376/2014 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 über die Meldung, Analyse und 
Weiterverfolgung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/42/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates und der Verordnungen (EG) Nr. 1321/2007 und (EG) Nr. 1330/2007 der Kommission 

Nr. 452/2014 

Verordnung der Kommission vom 29. April 2014 zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungs
verfahren in Bezug auf das fliegende Personal in der Zivilluftfahrt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates, geändert durch: 

—  Verordnung (EU) 2016/1158 der Kommission 

Nr. 1321/2014 

Verordnung der Kommission vom 26. November 2014 über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von 
Luftfahrzeugen und luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen und die Erteilung von 
Genehmigungen für Organisationen und Personen, die diese Tätigkeiten ausführen, geändert durch: 

—  Verordnung (EU) 2015/1088 der Kommission 

—  Verordnung (EU) 2015/1536 der Kommission 

Nr. 2015/340 

Verordnung der Kommission vom 20. Februar 2015 zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungs
verfahren in Bezug auf Lizenzen und Bescheinigungen von Fluglotsen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 der 
Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 805/2011 der Kommission 
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Nr. 2015/640 

Verordnung der Kommission vom 23. April 2015 über zusätzliche Anforderungen an die Lufttüchtigkeit für 
bestimmte Betriebsarten und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 

Nr. 2015/1018 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 29. Juni 2015 zur Festlegung einer Liste zur Einstufung von 
Ereignissen in der Zivilluftfahrt, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates meldepflichtig sind  

4. Luftsicherheit 

Nr. 300/2008 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 über gemeinsame Vorschriften für die 
Sicherheit in der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 

Nr. 272/2009 

Verordnung der Kommission vom 2. April 2009 zur Ergänzung der im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegten gemeinsamen Grundstandards für die Sicherheit der 
Zivilluftfahrt, geändert durch: 

—  Verordnung (EU) Nr. 297/2010 der Kommission 

—  Verordnung (EU) Nr. 720/2011 der Kommission 

—  Verordnung (EU) Nr. 1141/2011 der Kommission 

—  Verordnung (EU) Nr. 245/2013 der Kommission 

Nr. 1254/2009 

Verordnung der Kommission vom 18. Dezember 2009 zur Festlegung der Bedingungen, unter denen die 
Mitgliedstaaten von den gemeinsamen Grundnormen für die Luftsicherheit in der Zivilluftfahrt abweichen und 
alternative Sicherheitsmaßnahmen treffen können 

Nr. 18/2010 

Verordnung der Kommission vom 8. Januar 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Spezifikationen für nationale Qualitätskontrollprogramme im 
Bereich der Luftsicherheit in der Zivilluftfahrt 

Nr. 72/2010 

Verordnung der Kommission vom 26. Januar 2010 zur Festlegung von Verfahren für die Durchführung von 
Luftsicherheitsinspektionen der Kommission, geändert durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) 2016/472 der Kommission 

Nr. 2015/1998 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 5. November 2015 zur Festlegung detaillierter Maßnahmen für die 
Durchführung der gemeinsamen Grundstandards für die Luftsicherheit, geändert durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) 2015/2426 der Kommission 

Nr. 2015/8005 

Durchführungsbeschluss der Kommission vom 16. November 2015 zur Festlegung von detaillierten Maßnahmen für 
die Durchführung der gemeinsamen Grundstandards für die Luftsicherheit mit Informationen nach Artikel 18 
Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 
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5. Flugverkehrsmanagement (ATM) 

Nr. 549/2004 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 zur Festlegung des Rahmens für die 
Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraums („Rahmenverordnung“), geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 1070/2009 

Die Kommission verfügt in der Schweiz über die Zuständigkeiten, die ihr gemäß den Artikeln 6, 8, 10, 11 und 12 
übertragen sind. 

Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 2 werden die Wörter „auf Gemeinschaftsebene“ ersetzt durch „auf Gemeinschaftsebene, unter Einbeziehung 
der Schweiz“. 

Unbeschadet der horizontalen Anpassung gemäß dem zweiten Gedankenstrich des Anhangs zum Abkommen 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Luftverkehr gelten die 
Verweise auf die „Mitgliedstaaten“ in Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 549/2004 oder in den Bestimmungen des 
Beschlusses 1999/468/EG, auf die in diesem Artikel Bezug genommen wird, nicht für die Schweiz. 

Nr. 550/2004 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 über die Erbringung von Flugsiche
rungsdiensten im einheitlichen europäischen Luftraum („Flugsicherungsdienste-Verordnung“), geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 1070/2009 

Die Kommission verfügt gegenüber der Schweiz über die Zuständigkeiten, die ihr gemäß den Artikeln 9a, 9b, 15, 
15a, 16 und 17 übertragen sind. 

Der Wortlaut der Verordnung ist für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpassungen zu verstehen: 

a)  Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 2 werden nach den Wörtern „in der Gemeinschaft“ die Wörter „oder in der Schweiz“ eingefügt. 

b)  Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

In den Absätzen 1 und 6 werden nach den Wörtern „der Gemeinschaft“ die Wörter „und der Schweiz“ eingefügt. 

c)  Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 werden nach den Wörtern „in der Gemeinschaft“ die Wörter „oder in der Schweiz“ eingefügt. 

d)  Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 werden nach den Wörtern „in der Gemeinschaft“ die Wörter „oder in der Schweiz“ eingefügt. 

e)  Artikel 16 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Kommission richtet ihre Entscheidung an die Mitgliedstaaten und unterrichtet den Dienstleister 
hiervon, soweit er rechtlich betroffen ist.“ 

Nr. 551/2004 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 über die Ordnung und Nutzung des 
Luftraums im einheitlichen europäischen Luftraum („Luftraum-Verordnung“), geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 1070/2009 

Die Kommission verfügt in der Schweiz über die Zuständigkeiten, die ihr gemäß den Artikeln 3a, 6 und 10 
übertragen sind. 

Nr. 552/2004 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 über die Interoperabilität des 
europäischen Flugverkehrsmanagementnetzes („Interoperabilitäts-Verordnung“), geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 1070/2009 
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Die Kommission verfügt in der Schweiz über die Zuständigkeiten, die ihr gemäß Artikel 4, Artikel 7 und Artikel 10 
Absatz 3 übertragen sind. 

Der Wortlaut der Verordnung ist für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpassungen zu verstehen: 

a)  Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 2 werden nach den Wörtern „in der Gemeinschaft“ die Wörter „oder in der Schweiz“ eingefügt. 

b)  Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 4 werden nach den Wörtern „in der Gemeinschaft“ die Wörter „oder in der Schweiz“ eingefügt. 

c)  Anhang III wird wie folgt geändert: 

In Abschnitt 3, zweiter und letzter Gedankenstrich, werden nach den Wörtern „in der Gemeinschaft“ die Wörter 
„oder in der Schweiz“ eingefügt. 

Nr. 2150/2005 

Verordnung der Kommission vom 23. Dezember 2005 über gemeinsame Regeln für die flexible Luftraumnutzung 

Nr. 1033/2006 

Verordnung der Kommission vom 4. Juli 2006 zur Festlegung der Anforderungen zu den Verfahren für Flugpläne bei 
der Flugvorbereitung im Rahmen des einheitlichen europäischen Luftraums, geändert durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 der Kommission 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 428/2013 der Kommission 

Nr. 1032/2006 

Verordnung der Kommission vom 6. Juli 2006 zur Festlegung der Anforderungen an automatische Systeme zum 
Austausch von Flugdaten für die Benachrichtigung, Koordinierung und Übergabe von Flügen zwischen Flugverkehrs
kontrollstellen, geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 30/2009 der Kommission 

Nr. 219/2007 

Verordnung des Rates vom 27. Februar 2007 zur Gründung eines gemeinsamen Unternehmens zur Entwicklung des 
europäischen Flugverkehrsmanagementsystems der neuen Generation (SESAR), geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 1361/2008 des Rates 

—  Verordnung (EU) Nr. 721/2014 des Rates 

Nr. 633/2007 

Verordnung der Kommission vom 7. Juni 2007 zur Festlegung der Anforderungen an die Anwendung eines 
Flugnachrichten-Übertragungsprotokolls für die Benachrichtigung, Koordinierung und Übergabe von Flügen zwischen 
Flugverkehrskontrollstellen, geändert durch: 

—  Verordnung (EU) Nr. 283/2011 der Kommission 

Nr. 482/2008 

Verordnung der Kommission vom 30. Mai 2008 über die Einrichtung eines Systems zur Gewährleistung der 
Software-Sicherheit durch Flugsicherungsorganisationen und zur Änderung von Anhang II der Verordnung (EG) 
Nr. 2096/2005, geändert durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1035/2011 der Kommission 
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Nr. 29/2009 

Verordnung der Kommission vom 16. Januar 2009 zur Festlegung der Anforderungen an Datalink-Dienste im 
einheitlichen europäischen Luftraum, geändert durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) 2015/310 der Kommission 

Der Wortlaut der Verordnung ist für die Zwecke dieses Abkommens mit der folgenden Anpassung zu verstehen: 

In Anhang I Teil A wird „Switzerland UIR“ hinzugefügt. 

Nr. 262/2009 

Verordnung der Kommission vom 30. März 2009 zur Festlegung der Anforderungen für die koordinierte Zuweisung 
und Nutzung von Modus-S-Abfragecodes im einheitlichen europäischen Luftraum 

Nr. 73/2010 

Verordnung der Kommission vom 26. Januar 2010 zur Festlegung der qualitativen Anforderungen an Luftfahrtdaten 
und Luftfahrtinformationen für den einheitlichen europäischen Luftraum, geändert durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1029/2014 der Kommission 

Nr. 255/2010 

Verordnung der Kommission vom 25. März 2010 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Verkehrsflussregelung 
im Flugverkehr, geändert durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 der Kommission 

—  Durchführungsverordnung (EU) 2016/1006 der Kommission 

Nr. K(2010) 5134 

Beschluss der Kommission vom 29. Juli 2010 über die Einsetzung eines Leistungsüberprüfungsgremiums für den 
einheitlichen europäischen Luftraum 

Nr. 2014/672 

Durchführungsbeschluss der Kommission vom 24. September 2014 über die Erneuerung der Einsetzung des 
Leistungsüberprüfungsgremiums für den einheitlichen europäischen Luftraum 

Nr. 176/2011 

Verordnung der Kommission vom 24. Februar 2011 über die vor Einrichtung und Änderung eines funktionalen 
Luftraumblocks bereitzustellenden Informationen 

Nr. 677/2011 

Verordnung der Kommission vom 7. Juli 2011 zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen für die Funktionen 
des Flugverkehrsmanagementnetzes und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 691/2010, geändert durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 970/2014 der Kommission 

Nr. 2011/4130 

Beschluss der Kommission vom 7. Juli 2011 über die Benennung des Netzmanagers für die Funktionen des 
Flugverkehrsmanagementnetzes des einheitlichen europäischen Luftraums 
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Nr. 1034/2011 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 17. Oktober 2011 über die Sicherheitsaufsicht im Bereich des 
Flugverkehrsmanagements und der Flugsicherungsdienste und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 691/2010 

Nr. 1035/2011 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 17. Oktober 2011 zur Festlegung gemeinsamer Anforderungen an 
die Erbringung von Flugsicherungsdiensten und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 482/2008 und (EU) 
Nr. 691/2010, geändert durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 der Kommission 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 448/2014 der Kommission 

Nr. 1206/2011 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 22. November 2011 zur Festlegung der Anforderungen an die 
Luftfahrzeugidentifizierung für die Überwachung im einheitlichen europäischen Luftraum 

Der Wortlaut der Verordnung ist für die Zwecke dieses Abkommens mit der folgenden Anpassung zu verstehen: 

In Anhang I wird „Switzerland UIR“ hinzugefügt. 

Nr. 1207/2011 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 22. November 2011 zur Festlegung der Anforderungen an die 
Leistung und die Interoperabilität der Überwachung im einheitlichen europäischen Luftraum, geändert durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1028/2014 der Kommission 

Nr. 923/2012 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 26. September 2012 zur Festlegung gemeinsamer 
Luftverkehrsregeln und Betriebsvorschriften für Dienste und Verfahren der Flugsicherung und zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1035/2011 sowie der Verordnungen (EG) Nr. 1265/2007, (EG) Nr. 1794/2006, 
(EG) Nr. 730/2006, (EG) Nr. 1033/2006 und (EU) Nr. 255/2010, geändert durch: 

—  Verordnung (EU) 2015/340 der Kommission 

—  Durchführungsverordnung (EU) 2016/1185 der Kommission 

Nr. 1079/2012 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 16. November 2012 zur Festlegung der Anforderungen bezüglich 
des Sprachkanalabstands für den einheitlichen europäischen Luftraum, geändert durch: 

—  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 657/2013 der Kommission 

Nr. 390/2013 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 3. Mai 2013 zur Festlegung eines Leistungssystems für Flugsiche
rungsdienste und Netzfunktionen 

Nr. 391/2013 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 3. Mai 2013 zur Festlegung einer gemeinsamen Gebührenregelung 
für Flugsicherungsdienste 

Nr. 409/2013 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 3. Mai 2013 zur Festlegung gemeinsamer Vorhaben, zum Aufbau 
von Entscheidungsstrukturen und zur Schaffung von Anreizen für die Unterstützung der Durchführung des 
europäischen Masterplans für das Flugverkehrsmanagement 
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Nr. 2014/132 

Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. März 2014 zur Festlegung unionsweiter Leistungsziele für das 
Luftverkehrsmanagementnetz und Warnschwellen für den zweiten Bezugszeitraum 2015-19 

Nr. 716/2014 

Durchführungsverordnung der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Einrichtung des gemeinsamen 
Pilotvorhabens für die Unterstützung der Durchführung des europäischen Masterplans für das Flugverkehrsma
nagement 

Nr. 2015/2224 

Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. November 2015 über die Ernennung des Vorsitzenden, der 
Mitglieder und deren Vertreter im Netzmanagementgremium für die Funktionen des Flugverkehrsmanagementnetzes 
für den zweiten Bezugszeitraum (2015-2019) 

Nr. 2016/1373 

Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. August 2016 über die Annahme des Netzleistungsplans für den 
zweiten Bezugszeitraum des SES-Leistungssystems (2015-2019)  

6. Umwelt und Lärmschutz 

Nr. 2002/30 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. März 2002 über Regeln und Verfahren für 
lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Gemeinschaft (Artikel 1-12 sowie 14-18) 

(Anwendbar sind die Änderungen des Anhangs I auf der Grundlage von Anhang II, Kapitel 8 (Verkehrspolitik), 
Abschnitt G (Luftverkehr), Ziffer 2 der Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der 
Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der 
Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen 
der die Europäische Union begründenden Verträge). 

Nr. 89/629 

Richtlinie des Rates vom 4. Dezember 1989 zur Begrenzung der Schallemission von zivilen Unterschallstrahlflugzeu
gen 

(Artikel 1-8) 

Nr. 2006/93 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Regelung des Betriebs von 
Flugzeugen des Teils II Kapitel 3 Band 1 des Anhangs 16 zum Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt, 2. 
Ausgabe (1988)  

7. Verbraucherschutz 

Nr. 90/314 

Richtlinie des Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen 

(Artikel 1-10) 

Nr. 93/13 

Richtlinie des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen 

(Artikel 1-11) 
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Nr. 2027/97 

Verordnung des Rates vom 9. Oktober 1997 über die Haftung von Luftfahrtunternehmen bei Unfällen (Artikel 1-8), 
geändert durch: 

—  Verordnung (EG) Nr. 889/2002 

Nr. 261/2004 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung für 
Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder 
großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 

(Artikel 1-18) 

Nr. 1107/2006 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über die Rechte von behinderten 
Flugreisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität  

8. Verschiedenes 

Nr. 2003/96 

Richtlinie des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur 
Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom 

(Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 14 Absatz 2)  

9. Anhänge 

A:  Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 

B:  Bestimmungen für die Finanzkontrolle durch die Europäische Union in Bezug auf die schweizerischen Teilnehmer 
an Aktivitäten der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA)  
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ANHANG A 

Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN — 

IN DER ERWÄGUNG, dass die Europäische Union und die Europäische Atomgemeinschaft nach Artikel 343 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union und Artikel 191 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen Vorrechte und 
Befreiungen genießen, 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäische Union, dem Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügt 
sind: 

KAPITEL I 

VERMÖGENSGEGENSTÄNDE, LIEGENSCHAFTEN, GUTHABEN UND GESCHÄFTE DER EUROPÄISCHEN 
UNION 

Artikel 1 

Die Räumlichkeiten und Gebäude der Union sind unverletzlich. Sie dürfen nicht durchsucht, beschlagnahmt, eingezogen 
oder enteignet werden. Die Vermögensgegenstände und Guthaben der Union dürfen ohne Ermächtigung des 
Gerichtshofes nicht Gegenstand von Zwangsmaßnahmen der Verwaltungsbehörden oder Gerichte sein. 

Artikel 2 

Die Archive der Union sind unverletzlich. 

Artikel 3 

Die Union, ihre Guthaben, Einkünfte und sonstigen Vermögensgegenstände sind von jeder direkten Steuer befreit. 

Die Regierungen der Mitgliedstaaten treffen in allen Fällen, in denen es ihnen möglich ist, geeignete Maßnahmen für den 
Erlass oder die Erstattung des Betrages der indirekten Steuern und Verkaufsabgaben, die in den Preisen für bewegliche 
oder unbewegliche Güter inbegriffen sind, wenn die Union für ihren Dienstbedarf größere Einkäufe tätigt, bei denen 
derartige Steuern und Abgaben im Preis enthalten sind. Die Durchführung dieser Maßnahmen darf jedoch den 
Wettbewerb innerhalb der Union nicht verfälschen. 

Von den Abgaben, die lediglich die Vergütung für Leistungen gemeinnütziger Versorgungsbetriebe darstellen, wird keine 
Befreiung gewährt. 

Artikel 4 

Die Union ist von allen Zöllen sowie Ein- und Ausfuhrverboten und -beschränkungen bezüglich der zu ihrem 
Dienstgebrauch bestimmten Gegenstände befreit: die in dieser Weise eingeführten Gegenstände dürfen im Hoheitsgebiet 
des Staates, in das sie eingeführt worden sind, weder entgeltlich noch unentgeltlich veräußert werden, es sei denn zu 
Bedingungen, welche die Regierung dieses Staates genehmigt. 

Der Union steht ferner für ihre Veröffentlichungen Befreiung von Zöllen sowie Ein- und Ausfuhrverboten und 
-beschränkungen zu. 

KAPITEL II 

NACHRICHTENÜBERMITTLUNG UND AUSWEISE 

Artikel 5 

Den Organen der Union steht für ihre amtliche Nachrichtenübermittlung und die Übermittlung aller ihrer Schriftstücke 
im Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats die gleiche Behandlung wie den diplomatischen Vertretungen zu. 

Der amtliche Schriftverkehr und die sonstige amtliche Nachrichtenübermittlung der Organe der Union unterliegen nicht 
der Zensur. 
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Artikel 6 

Die Präsidenten der Organe der Union können den Mitgliedern und Bediensteten dieser Organe Ausweise ausstellen, 
deren Form durch den Rat, der mit einfacher Mehrheit beschließt, bestimmt wird und die von den Behörden der 
Mitgliedstaaten als gültige Reiseausweise anerkannt werden. Diese Ausweise werden den Beamten und sonstigen 
Bediensteten nach Maßgabe des Statuts der Beamten und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten 
der Union ausgestellt. 

Die Kommission kann Abkommen zur Anerkennung dieser Ausweise als im Hoheitsgebiet dritter Länder gültige 
Reiseausweise schließen. 

KAPITEL III 

MITGLIEDER DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

Artikel 7 

Die Reise der Mitglieder des Europäischen Parlaments zum und vom Tagungsort des Europäischen Parlaments unterliegt 
keinen verwaltungsmäßigen oder sonstigen Beschränkungen. 

Die Mitglieder des Europäischen Parlaments erhalten bei der Zollabfertigung und Devisenkontrolle 

a)  seitens ihrer eigenen Regierung dieselben Erleichterungen wie hohe Beamte, die sich in offiziellem Auftrag 
vorübergehend ins Ausland begeben, 

b)  seitens der Regierungen der anderen Mitgliedstaaten dieselben Erleichterungen wie ausländische Regierungsvertreter 
mit vorübergehendem offiziellem Auftrag. 

Artikel 8 

Wegen einer in Ausübung ihres Amtes erfolgten Äußerung oder Abstimmung dürfen Mitglieder des Europäischen 
Parlaments weder in ein Ermittlungsverfahren verwickelt noch festgenommen oder verfolgt werden. 

Artikel 9 

Während der Dauer der Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments 

a) steht seinen Mitgliedern im Hoheitsgebiet ihres eigenen Staates die den Parlamentsmitgliedern zuerkannte Unverletz
lichkeit zu; 

b)  können seine Mitglieder im Hoheitsgebiet jedes anderen Mitgliedstaats weder festgehalten noch gerichtlich verfolgt 
werden. 

Die Unverletzlichkeit besteht auch während der Reise zum und vom Tagungsort des Europäischen Parlaments. 

Bei Ergreifung auf frischer Tat kann die Unverletzlichkeit nicht geltend gemacht werden; sie steht auch nicht der Befugnis 
des Europäischen Parlaments entgegen, die Unverletzlichkeit eines seiner Mitglieder aufzuheben. 

KAPITEL IV 

VERTRETER DER MITGLIEDSTAATEN, DIE AN DEN ARBEITEN DER ORGANE DER EUROPÄISCHEN 
UNION TEILNEHMEN 

Artikel 10 

Den Vertretern der Mitgliedstaaten, die an den Arbeiten der Organe der Union teilnehmen, sowie ihren Beratern und 
Sachverständigen stehen während der Ausübung ihrer Tätigkeit und auf der Reise zum und vom Tagungsort die üblichen 
Vorrechte, Befreiungen und Erleichterungen zu. 

Dies gilt auch für die Mitglieder der beratenden Einrichtungen der Union. 
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KAPITEL V 

BEAMTE UND SONSTIGE BEDIENSTETE DER EUROPÄISCHEN UNION 

Artikel 11 

Den Beamten und sonstigen Bediensteten der Union stehen im Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats ohne Rücksicht auf ihre 
Staatsangehörigkeit folgende Vorrechte und Befreiungen zu: 

a)  Befreiung von der Gerichtsbarkeit bezüglich der von ihnen in amtlicher Eigenschaft vorgenommenen Handlungen, 
einschließlich ihrer mündlichen und schriftlichen Äußerungen, jedoch vorbehaltlich der Anwendung der 
Bestimmungen der Verträge über die Vorschriften betreffend die Haftung der Beamten und sonstigen Bediensteten 
gegenüber der Union und über die Zuständigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Union für Streitsachen zwischen 
der Union und ihren Beamten sowie sonstigen Bediensteten. Diese Befreiung gilt auch nach Beendigung ihrer 
Amtstätigkeit; 

b)  Befreiung von Einwanderungsbeschränkungen und von der Meldepflicht für Ausländer, das Gleiche gilt für ihre 
Ehegatten und die von ihnen unterhaltenen Familienmitglieder; 

c)  die den Beamten der internationalen Organisationen üblicherweise gewährten Erleichterungen auf dem Gebiet der 
Vorschriften des Währungs- und Devisenrechts; 

d)  das Recht, ihre Wohnungseinrichtung und ihre persönlichen Gebrauchsgegenstände bei Antritt ihres Dienstes in das 
infrage stehende Land zollfrei einzuführen und bei Beendigung ihrer Amtstätigkeit in diesem Land ihre Wohnungsein
richtung und ihre persönlichen Gebrauchsgegenstände zollfrei wieder auszuführen, vorbehaltlich der Bedingungen, 
welche die Regierung des Landes, in dem dieses Recht ausgeübt wird, in dem einen und anderen Fall für erforderlich 
erachtet; 

e)  das Recht, das zu ihrem eigenen Gebrauch bestimmte Kraftfahrzeug, sofern es im Land ihres letzten ständigen 
Aufenthalts oder in dem Land, dem sie angehören, zu den auf dem Binnenmarkt dieses Landes geltenden 
Bedingungen erworben worden ist, zollfrei einzuführen und es zollfrei wieder auszuführen, vorbehaltlich der 
Bedingungen, welche die Regierung des infrage stehenden Landes in dem einen und anderen Fall für erforderlich 
erachtet. 

Artikel 12 

Von den Gehältern, Löhnen und anderen Bezügen, welche die Union ihren Beamten und sonstigen Bediensteten zahlt, 
wird zugunsten der Union eine Steuer gemäß den Bestimmungen und dem Verfahren erhoben, die vom Europäischen 
Parlament und vom Rat durch Verordnungen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung der 
betroffenen Organe festgelegt werden. 

Die Beamten und sonstigen Bediensteten sind von innerstaatlichen Steuern auf die von der Union gezahlten Gehälter, 
Löhne und Bezüge befreit. 

Artikel 13 

Die Beamten und sonstigen Bediensteten der Union, die sich lediglich zur Ausübung einer Amtstätigkeit im Dienst der 
Union im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats als des Staates niederlassen, in dem sie zum Zeitpunkt des 
Dienstantritts bei der Union ihren steuerlichen Wohnsitz haben, werden in den beiden genannten Staaten für die 
Erhebung der Einkommen-, Vermögen- und Erbschaftsteuer sowie für die Anwendung der zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung zwischen den Mitgliedstaaten der Union geschlossenen Abkommen so behandelt, als hätten sie ihren 
früheren Wohnsitz beibehalten, sofern sich dieser in einem Mitgliedstaat der Union befindet. Dies gilt auch für den 
Ehegatten, soweit dieser keine eigene Berufstätigkeit ausübt, sowie für die Kinder, die unter der Aufsicht der in diesem 
Artikel bezeichneten Personen stehen und von ihnen unterhalten werden. 

Das im Hoheitsgebiet des Aufenthaltsstaats befindliche bewegliche Vermögen der in Absatz 1 bezeichneten Personen ist 
in diesem Staat von der Erbschaftsteuer befreit; für die Veranlagung dieser Steuer wird es vorbehaltlich der Rechte dritter 
Länder und der etwaigen Anwendung internationaler Abkommen über die Doppelbesteuerung als in dem Staat des 
steuerlichen Wohnsitzes befindlich betrachtet. 

Ein lediglich zur Ausübung einer Amtstätigkeit im Dienste anderer internationaler Organisationen begründeter Wohnsitz 
bleibt bei der Anwendung dieses Artikels unberücksichtigt. 
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Artikel 14 

Das Europäische Parlament und der Rat legen durch Verordnungen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
nach Anhörung der betroffenen Organe das System der Sozialleistungen für die Beamten und sonstigen Bediensteten der 
Union fest. 

Artikel 15 

Das Europäische Parlament und der Rat bestimmen durch Verordnungen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungs
verfahren nach Anhörung der anderen betroffenen Organe die Gruppen von Beamten und sonstigen Bediensteten der 
Union, auf welche Artikel 11, Artikel 12 Absatz 2 und Artikel 13 ganz oder teilweise Anwendung finden. 

Namen, Dienstrang und -stellung sowie Anschrift der Beamten und sonstigen Bediensteten dieser Gruppen werden den 
Regierungen der Mitgliedstaaten in regelmäßigen Zeitabständen mitgeteilt. 

KAPITEL VI 

VORRECHTE UND BEFREIUNGEN DER VERTRETUNGEN DRITTER LÄNDER, DIE BEI DER 
EUROPÄISCHEN UNION BEGLAUBIGT SIND 

Artikel 16 

Der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Sitz der Union befindet, gewährt den bei der Union beglaubigten 
Vertretungen dritter Länder die üblichen diplomatischen Vorrechte und Befreiungen. 

KAPITEL VII 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 17 

Die Vorrechte, Befreiungen und Erleichterungen werden den Beamten und sonstigen Bediensteten der Union 
ausschließlich im Interesse der Union gewährt. 

Jedes Organ der Union hat die Befreiung eines Beamten oder sonstigen Bediensteten in allen Fällen aufzuheben, in denen 
dies nach seiner Auffassung den Interessen der Union nicht zuwiderläuft. 

Artikel 18 

Bei der Anwendung dieses Protokolls handeln die Organe der Union und die verantwortlichen Behörden der beteiligten 
Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen. 

Artikel 19 

Die Artikel 11 bis 14 und Artikel 17 finden auf die Mitglieder der Kommission Anwendung. 

Artikel 20 

Die Artikel 11 bis 14 und Artikel 17 finden auf die Richter, die Generalanwälte, die Kanzler und die Hilfsberichterstatter 
des Gerichtshofs der Europäischen Union Anwendung; die Bestimmungen des Artikels 3 des Protokolls über die Satzung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union betreffend die Befreiung der Richter und Generalanwälte von der 
Gerichtsbarkeit bleiben hiervon unberührt. 

Artikel 21 

Dieses Protokoll gilt auch für die Europäische Investitionsbank, die Mitglieder ihrer Organe, ihr Personal und die 
Vertreter der Mitgliedstaaten, die an ihren Arbeiten teilnehmen; die Bestimmungen des Protokolls über die Satzung der 
Bank bleiben hiervon unberührt. 

Die Europäische Investitionsbank ist außerdem von allen Steuern und sonstigen Abgaben anlässlich der Erhöhungen 
ihres Kapitals sowie von den verschiedenen Förmlichkeiten befreit, die hiermit in dem Staat, in dem sie ihren Sitz hat, 
verbunden sind. Desgleichen werden bei ihrer etwaigen Auflösung und Liquidation keine Abgaben erhoben. Ferner 
unterliegt die Tätigkeit der Bank und ihrer Organe, soweit sie nach Maßgabe der Satzung ausgeübt wird, nicht der 
Umsatzsteuer. 
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Artikel 22 

Dieses Protokoll gilt auch für die Europäische Zentralbank, die Mitglieder ihrer Beschlussorgane und ihre Bediensteten; 
die Bestimmungen des Protokolls über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen 
Zentralbank bleiben hiervon unberührt. 

Die Europäische Investitionsbank ist außerdem von allen Steuern und sonstigen Abgaben anlässlich der Erhöhungen 
ihres Kapitals sowie von den verschiedenen Förmlichkeiten befreit, die hiermit in dem Staat, in dem sie ihren Sitz hat, 
verbunden sind. Ferner unterliegt die Tätigkeit der Bank und ihrer Beschlussorgane, soweit sie nach Maßgabe der 
Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank ausgeübt wird, nicht der 
Umsatzsteuer.  
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Anlage 

Verfahren für die Anwendung des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der 
Europäischen Union in der Schweiz  

1. Ausweitung der Anwendung auf die Schweiz 

Alle Verweise auf die Mitgliedstaaten im Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union (im 
Folgenden „Protokoll“) sind so zu verstehen, dass auch die Schweiz einbezogen ist, sofern nicht in den nachstehenden 
Bestimmungen etwas anderes festgelegt ist.  

2. Befreiung der Agentur von den indirekten Steuern (einschließlich der Mehrwertsteuer) 

Aus der Schweiz ausgeführte Güter und Dienstleistungen unterliegen nicht der schweizerischen Mehrwertsteuer. Für 
Güter und Dienstleistungen, die der Agentur in der Schweiz für ihren Dienstbedarf geliefert werden, wird die 
Mehrwertsteuer gemäß Artikel 3 Absatz 2 des Protokolls erstattet. Eine Mehrwertsteuerbefreiung wird gewährt, wenn 
der tatsächliche Ankaufspreis der in der Rechnung oder einem gleichwertigen Dokument aufgeführten Güter und 
Dienstleistungen mindestens 100 Schweizer Franken beträgt (einschließlich Steuern). 

Zur Erstattung der Mehrwertsteuer sind der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Hauptabteilung Mehrwertsteuer, die 
entsprechenden schweizerischen Formulare vorzulegen. Die Anträge werden grundsätzlich innerhalb von drei 
Monaten ab Einreichung des Erstattungsantrags und Vorlage der erforderlichen Belege bearbeitet.  

3. Verfahren für die Anwendung der Bestimmungen in Bezug auf das Personal der Agentur 

In Bezug auf Artikel 12 Absatz 2 des Protokolls befreit die Schweiz nach den Grundsätzen ihres innerstaatlichen 
Rechts die Beamten oder sonstigen Bediensteten der Agentur im Sinne des Artikels 2 der Verordnung (Euratom, 
EGKS, EWG) Nr. 549/69 des Rates (1), die einer unionsinternen Steuer zugunsten der Europäischen Union 
unterliegen, von den Bundes-, Kanton- und Gemeindesteuern auf die von der Europäischen Union gezahlten Gehälter, 
Löhne und anderen Bezüge. 

Für die Zwecke der Anwendung des Artikels 13 des Protokolls gilt die Schweiz nicht als Mitgliedstaat im Sinne von 
Ziffer 1. 

Die Beamten und sonstigen Bediensteten der Agentur sowie ihre Familienmitglieder, die dem Sozialversiche
rungssystem für die Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Union angeschlossen sind, sind nicht 
verpflichtet, sich am Sozialversicherungssystem der Schweiz zu beteiligen. 

Für alle Fragen im Zusammenhang mit den Beziehungen zwischen der Agentur oder der Kommission und ihrem 
Personal hinsichtlich der Anwendung der Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates (2) und der 
übrigen Rechtsvorschriften der Europäischen Union zur Festlegung der Arbeitsbedingungen ist ausschließlich der 
Gerichtshof der Europäischen Union zuständig.  
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(1) Verordnung (Euratom, EGKS, EWG) Nr. 549/69 des Rates vom 25. März 1969 zur Bestimmung der Gruppen von Beamten und 
sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, auf welche die Artikel 12, Artikel 13 Absatz 2 und Artikel 14 des Protokolls 
über die Vorrechte und Befreiungen der Gemeinschaften Anwendung finden (ABl. L 74 vom 27.3.1969, S. 1). 

(2) Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates vom 29. Februar 1968 zur Festlegung des Statuts der Beamten der 
Europäischen Gemeinschaften und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften sowie zur 
Einführung von Sondermaßnahmen, die vorübergehend auf die Beamten der Kommission anwendbar sind (Beschäftigungsbedingungen 
für die sonstigen Bediensteten) (ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1). 



ANHANG B 

Finanzkontrolle in Bezug auf die schweizerischen Teilnehmer an Aktivitäten des Europäischen 
Luftfahrtabkommens 

Artikel 1 

Direkte Kommunikation 

Die Agentur und die Kommission stehen in direkter Verbindung zu allen in der Schweiz ansässigen Personen oder 
Einrichtungen, die an Aktivitäten der Agentur als Vertragnehmer, Teilnehmer an einem Programm der Agentur, aus 
Mitteln der Agentur oder der Gemeinschaft bezahlte Privatperson oder als Subunternehmer teilnehmen. Diese Personen 
können der Kommission und der Agentur direkt alle Informationen und einschlägigen Unterlagen übermitteln, die sie ihr 
gemäß den Rechtsakten, auf die sich dieser Beschluss bezieht, und den in Anwendung desselben geschlossenen Verträgen 
oder Vereinbarungen zu liefern haben. 

Artikel 2 

Kontrollen 

(1) Gemäß der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 (1) des Rates und der vom Verwaltungsrat der Agentur am 
26. März 2003 verabschiedeten Haushaltsordnung, gemäß der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2343/2002 der 
Kommission (2) sowie den übrigen Rechtsvorschriften, auf die sich dieser Beschluss bezieht, können die mit den in der 
Schweiz ansässigen Begünstigten geschlossenen Verträge oder Vereinbarungen sowie die mit ihnen gemeinsam gefassten 
Beschlüsse vorsehen, dass Bedienstete der Agentur und der Kommission oder andere von ihnen beauftragte Personen 
jederzeit wissenschaftliche, finanzielle, technische oder sonstige Prüfungen bei den Begünstigten oder ihren 
Subunternehmern durchführen können. 

(2) Bedienstete der Agentur und der Kommission oder andere von der Agentur und der Kommission beauftragte 
Personen erhalten in angemessenem Umfang Zugang zu Einrichtungen, Arbeiten und Unterlagen und zu allen 
Informationen — auch in elektronischer Form —, die zur Durchführung solcher Prüfungen erforderlich sind. Dieses 
Zugangsrecht wird in den Verträgen oder Vereinbarungen zur Anwendung der in diesem Beschluss genannten 
Instrumente festgeschrieben. 

(3) Der Europäische Rechnungshof verfügt über dieselben Rechte wie die Kommission. 

(4) Die Prüfungen können auch fünf Jahre nach Ablauf dieses Beschlusses oder nach Maßgabe der jeweiligen Verträge 
oder Vereinbarungen oder Beschlüsse stattfinden. 

(5) Die schweizerische Bundesfinanzkontrolle wird von den auf schweizerischem Hoheitsgebiet durchgeführten 
Prüfungen zuvor unterrichtet. Diese Unterrichtung ist keine rechtliche Bedingung für die Durchführung dieser 
Prüfungen. 

Artikel 3 

Kontrollen vor Ort 

(1) Im Rahmen dieses Beschlusses ist die Kommission (OLAF) berechtigt, auf schweizerischem Hoheitsgebiet 
Kontrollen und Überprüfungen vor Ort nach Maßgabe der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2185/96 des Rates (3) 
durchzuführen. 

(2) Die Kommission bereitet diese Kontrollen und Überprüfungen in enger Zusammenarbeit mit der schweizerischen 
Bundesfinanzkontrolle oder mit den anderen zuständigen, von der schweizerischen Bundesfinanzkontrolle bestimmten 
Behörden vor, die zu gegebener Zeit über den Gegenstand, den Zweck und die Rechtsgrundlage der Kontrollen und 
Überprüfungen unterrichtet werden, sodass sie die notwendige Unterstützung gewähren können. Zu diesem Zweck 
können die Bediensteten der zuständigen schweizerischen Behörden an den Kontrollen und Überprüfungen vor Ort 
teilnehmen. 
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(1) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1). 

(2) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2343/2002 der Kommission vom 19. November 2002 betreffend die Rahmenfinanzregelung für 
Einrichtungen gemäß Artikel 185 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 357 vom 31.12.2002, S. 72). 

(3) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch 
die Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten 
(ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 



(3) Auf Wunsch der zuständigen schweizerischen Behörden werden die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort 
gemeinsam von der Kommission und ihnen durchgeführt. 

(4) Sollten sich die Teilnehmer des Programms einer Kontrolle oder einer Überprüfung vor Ort widersetzen, leisten 
die schweizerischen Behörden den Kommissionskontrolleuren gemäß den innerstaatlichen Bestimmungen die 
notwendige Hilfe, damit diese ihrer Pflicht zur Durchführung von Kontrollen und Überprüfungen vor Ort nachkommen 
können. 

(5) Die Kommission teilt der schweizerischen Bundesfinanzkontrolle so schnell wie möglich alle Fakten und jeden 
Verdacht im Zusammenhang mit einer Unregelmäßigkeit mit, von der sie bei der Kontrolle oder Überprüfung vor Ort 
Kenntnis erhalten hat. Die Kommission hat die genannte Behörde in jedem Fall über das Ergebnis dieser Kontrollen und 
Überprüfungen zu unterrichten. 

Artikel 4 

Information und Konsultation 

(1) Zur ordnungsgemäßen Anwendung dieses Anhangs tauschen die zuständigen Behörden der Schweiz und der 
Gemeinschaft regelmäßig Informationen aus und treten auf Wunsch einer der Vertragsparteien zu Konsultationen 
zusammen. 

(2) Die schweizerischen Behörden informieren die Kommission unverzüglich über alle Umstände, von denen sie 
Kenntnis erhalten haben und die eine Unregelmäßigkeit im Zusammenhang mit dem Abschluss und der Durchführung 
der Verträge oder Vereinbarungen vermuten lassen, die in Anwendung der Rechtsakte geschlossen wurden, auf die sich 
dieser Beschluss bezieht. 

Artikel 5 

Geheimhaltung 

Die aufgrund dieses Anhangs übermittelten oder erhaltenen Informationen unterliegen ungeachtet ihrer Form dem 
Amtsgeheimnis und genießen den Schutz, der vergleichbaren Informationen nach schweizerischem Recht und nach den 
entsprechenden Vorschriften für die Organe der Gemeinschaft zukommt. Diese Informationen dürfen nur an Personen 
weitergegeben werden, die in den Gemeinschaftsorganen, den Mitgliedstaaten oder der Schweiz aufgrund ihrer amtlichen 
Eigenschaft davon Kenntnis erhalten dürfen, und zu keinem anderen Zweck als zur Gewährleistung eines wirksamen 
Schutzes der finanziellen Interessen der Vertragsparteien verwendet werden. 

Artikel 6 

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen und Sanktionen 

Unbeschadet der Anwendung des schweizerischen Strafrechts können die Agentur oder die Kommission gemäß der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 und der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kommission (1) sowie 
der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates (2) zu administrativen Maßnahmen und Sanktionen greifen. 

Artikel 7 

Einforderung und Vollstreckung 

Die Entscheidungen, welche die Agentur oder die Kommission innerhalb des Geltungsbereichs dieses Beschlusses treffen 
und die eine Zahlung auferlegen, sind in der Schweiz vollstreckbare Titel; dies gilt nicht gegenüber Staaten. 
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(1) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kommission vom 23. Dezember 2002 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1065/2002 des Rates über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften (ABl. L 357 vom 31.12.2002, S. 1). 

(2) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 vom 23.12.1995, S. 1). 



Die Vollstreckungsklausel wird nach einer Prüfung, die sich lediglich auf die Echtheit des Titels erstrecken darf, von der 
Behörde erteilt, welche die schweizerische Regierung zu diesem Zweck bestimmt und der Agentur oder der Kommission 
benennt. Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den Vorschriften des schweizerischen Prozessrechts. Die Rechtmäßigkeit 
der Vollstreckungsentscheidung unterliegt der Prüfung des Gerichtshofs der Europäischen Union. 

Die Urteile, die der Gerichtshof der Europäischen Union aufgrund einer Schiedsklausel fällt, sind unter den gleichen 
Bedingungen vollstreckbare Titel.  
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 1357/2014 der Kommission vom 18. Dezember 2014 zur 
Ersetzung von Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 365 vom 19. Dezember 2014) 

Seite 96, Anhang, letzter Absatz nach Tabelle 9: 

Diese Berichtigung betrifft nicht die deutsche Fassung. 

Seite 96, Anhang, Fußnote 1: 

Diese Berichtigung betrifft nicht die deutsche Fassung.  
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